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BUNDESKOMMISSION DER
« SCHONEN KUNSTE ».

Die Bundeskommission der «Schonen Kinste » hat
sich am 18. und r9. September 1903 in Bern versammelt.
Unter anderem standen auf ihrer Tagesordnung die Sub-
ventionen fur die verschiedenen in der Austihrung begrif-
fenen Monumente. Es sind diejenigen von :

Philibert Berthelier und Amiel in Genf, vom General
Herzog in Aarau, von Morgarten, das Monument zum
Gedichtnis au die Revolution von 1848 in La Chaux-de-
Fonds, das Monument zum Gedichtnis der Tessiner Un-
abhingigkeit in Lugano, das Monument von Fontana in
Chur.

Die Kommission hat hinsichtlich der Abstimmung iber
den notwendigen Kredit nur bedingungsweise Subventions-
vorschlige machen kénnen, da dieser Kredit noch nicht
angenommen worden ist.

Die Kommission hat sich mit der Organisation der
nichsten Schweiz. « Salon-Gemildeausstellung » von 1904
beschiftigt und zwar vorzugsweise hinsichtlich der Loka-
lititen, welche noch nicht gefunden sind. Es wurden die
Stidte Lausanne, Basel und Lugano als hierzu geeignet
vorgeschlagen.

Hinsichtlich des grossen Mosaikfrieses des Ziircher Lan-
desmuseums wird die Kommission vor dem nichsten
Schweizer « Salon » keinen Entschluss fassen und iiberlisst
den Kinstlern, welche diese Arbeit tibernehmen méchten,’
die Méglichkeit, ihr Talent durch besondere Arbeiten zu
bestitigen, welche bei der nichsten Landesausstellung aus-
gestellt werden kénnten.

DER SCHWEIZER «SALON» VON1904.

Die Unterkommission, welche von der Bundeskommis-
sion der « Schénen Kiinste » mit der Wahl der Lokale be-
auftragt ist, welche fir den nichsten Schweizer « Salon »
dienen konnten, hat diejenigen des Palastes von Rumine
in Lausanne besichtigt.

Diese Riume sind zur Einrichtung des Gemilde-
museums dieser Stadt bestimmt und bestehen aus drei
grossen Silen mit Oberlicht. Zwei dieser Sile messen 9 M.
aut 11 M. Ein anderer Saal misst 20 M. auf 11 M., also im
Ganzen 142 M. Hohlleiste.

Ausserdem sind zwei Sile mit Seitenlicht da, welche fiir
Skulpturen bestimmt sind und von denen der eine 36 M.
auf 6 M., der andere 35 M. auf 8 M. misst. Es kénnten in
einem dieser Sile, welcher das Licht von der Seite em-

pfingt, Querwinde angebracht werden, welche noch un-
gefihr 65 M. Hohlleiste ergeben wiirden, was im Ganzen
ungefihr 200 M. Hohlleiste ausmachen wurde.

Diese vortreflich proportionierten Riume wiirden
eine sehr giinstige Aufstellung gestatten und die Stadt Lau-
sanne wire fur eine Gemildeausstellung im Herbste ein
ausgezeichneter Ort, da sie zu dieser Jahreszeit viele durch-
reisende und ansissige Fremde birgt.

Die Lokale der Stadt Basel wiirden ungefihr die glei-
chen Riumlichkeiten bieten, jedoch nicht ohne vorher-
gehende Umwandlung, welche ziemlich kostspielig sein
durfte.

SCHWEIZERISCHER KUNSTVEREIN.

Am 23. September fand in Glarus unter dem Prisidium
von Herrn Architekt Jung eine Sitzung der Sektionsdele-
gierten des schweiz. Kunstvereins statt.

Vertreten waren die Sektionen :

Aarau Le Locle
Basel Luzern

Biel Schaffhausen
Chur Solothurn
Glarus Winterthur
Lausanne Zirich.

Nicht vertreten waren:

Bern, Lugano und St. Gallen.

Herr Pestalozzi (Zirich) referierte tiber das Kunstlerlexi-
kon. Durch unvorhergesehenes wurde das Erscheinen der
2. Lieferung verzogert; dieselbe erscheint aber nichstens.

Betreffend die « Mitteilungen» schlug Herr Abt (Luzern)
vor, dieselben an alle Mitglieder des Vereins zu senden.
Dieser Vorschlag wurde angenommen.

Schon jetzt haben sich § Sektionen bereit erklirt, die
Turnusausstellung zu ibernehmen, trotz des Defizites, das
fiir einige derselben daraus resultiert.

Das Ausstellungs- und das Juryreglement wurden ein-
stimmig durchberaten. Herr Abt schlug zahlreiche und
durchgreifende Aenderungen vor und driickte den Wunsch
aus, die neuen Reglemente durch die Sektionen zu dis-
kutieren und erst 1905 in Kraft treten zu lassen, was von
der Versammlung beschlossen wurde.

Als Aussteller erlaubte ich mir auch einen Vorschlag zu
machen. Bis jetzt war man gezwungen, die Anmeldung,
enthaltend eine Notiz iiber Titel, Dimensionen, Preise etc.
jeweilen 7—r10 Wochen vor Einsendung der Werke einzu-
schicken. Man weiss selten vorher, welche Arbeiten man
einsenden kann und diese Vorschrift hat gewiss schon viele
Aussteller gedrgert. Ich habe daher vorgeschlagen, die No-
tiz gleichzeitig mit den Werken einsenden zu dirfen, oder



	Bundeskommission der "Schönen Künste"

